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Erörterung der Vorplanungen der DB Projektbau zu ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn am 28. und 29.11.2007
Teilnehmerinnen und Teilnehmer: siehe Anwesenheitslisten

Zu den Vorplanungen der DB Projektbau zu ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn fanden zwischen BSU, der DB Projektbau und Vertreterinnen und Vertretern der Anwohnerinitiativen am 28. und 29.11.2007 in der BSU, Stadthausbrücke 8, Raum E 313, Einzelgespräche statt, in den abschnittsweise folgendes erörtert wurde:

1. Allgemeines

Die DB Projektbau berichtet von einem Gespräch im BMVBS am 27.11.2007, in dem u. a. auch der Lärmschutz an der Güterumgehungsbahn (GUB) thematisiert wurde. Hinsichtlich der vom BMVBS zugesagten Überprüfung der Planungskostensätze und der zu erhebenden Ablösebeträge wurde im Ergebnis festgestellt, dass diese in der von der DB geforderten Höhe gerechtfertigt sind. 

Sofern die LSW noch im Jahr 2009 gebaut werden sollen, ist bis zum Ende des Jahres eine Entscheidung zu treffen. Um dies realisieren zu können, benötigt die BSU eine Zusage bis zum 21.12.2007. Grundsätzlich ist es auch möglich, später eine Entscheidung zu treffen, dann können diese LSW aber erst später errichtet werden.

Sollten weitere Planungsphasen beauftragt werden, so sind die Planungskosten hierfür anteilsmäßig zu zahlen, auch dann, wenn in einer späteren Entscheidung der Initiativen keine Umsetzung der Maßnahmen erfolgen soll.

2. Lärmschutzwände (LSW) 

· Alsterdorfer Straße/Bilser Straße, Erhöhung, bahnlinks, Bahn-km 7,580-8,330 (Nr. im Projektantrag: 1.5)

· Brücke Carl-Cohn-Straße, Neubau, bahnlinks, Bahn-km 8,330-8,370 (Nr.: 2.10.1)

· Carl-Cohn-Straße/Hindenburgstraße, Neubau, bahnlinks, Bahn-km 8,370-8,770 (Nr.: 2.10.2)

Erörterung am 28.11.2007, 14.00 - 15.00 Uhr

Auf Nachfrage von Herrn Linsenmeier legt DB Projektbau dar, dass an der Brücke Hindenburgstraße ein Torsionsbalken zur Anbringung der LSW erforderlich ist, da aus baulichen bzw. statischen Gründen eine direkte Anbringung an der Brücke nicht möglich ist. Der Übergang vom Bauwerk zur freien Strecke erfolgt dabei ohne Wandunterbrechung. 

Die Brücken haben nach Aussage der DB AG generell eine Restlebensdauer von mehr als 30 Jahren und genügen den Anforderungen aus dem Bahnbetrieb. Von daher besteht aus Sicht der DB AG in nächster Zeit kein Handlungsbedarf für Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen. 

Den Beteiligten wird kurzfristig der Erläuterungsbericht der Vorplanung zugestellt. 

3. Lärmschutzwände 

· Erikastraße Erhöhung, bahnrechts, Bahn-km 6,650-6,850 (Nr.: 1.3)

· Erikastraße Neubau, bahnrechts, Bahn-km 6,850-7,020 (Nr.: 2.6)

· Erikastraße Neubau, bahnlinks, Bahn-km 6,780-7,050 (Nr.: 2.7)

Erörterung am 28.11.2007, 15.00 - 16.15 Uhr


DB Projektbau berichtet von dem unter 1. genannten Gespräch im BMVBS, dass das EBA eine Förderung des Abschnittes Salomon-Heine-Weg abgelehnt habe. Allerdings wird auf Anregung des BMVBS seitens des Eisenbahn-Bundesamtes noch mal überprüft, ob auf Grund der Verkehrszunahme ein „Zurechenbares Verhalten“ nicht vorliegt.  Gemäß §2 (10), 4. Spiegelstrich könnte demnach eine  Lärmschutzwand realisiert werden. Eine entsprechende Anfrage wird kurzfristig an das Eisenbahn-Bundesamt gestellt. 
Hinsichtlich einer Nachfrage zur Berechnung der Ablösekosten erklärt die DB Projektbau, dass die DB rechtlich verpflichtet sei, die Ablöserichtlinien des Bundes anzuwenden. Dies sei auch am 27.11.2007 im BMVBS ausdrücklich bestätigt worden. Der im BVWP enthaltene Faktor sei nicht relevant. Im Übrigen sei die Anwendung der Ablöserichtlinien auch in dem Gespräch beim EBA am 14.11.2006 vereinbart worden und nicht verhandelbar.

Herr Dr. Petersen fragt nach den Modalitäten des Ausschreibungsverfahrens und der Zulässigkeit von wirtschaftlicheren Nebenangeboten. DB Projektbau legt dar, dass die  Ausschreibungen nach der VOB/A Teil III durchgeführt werden. Wirtschaftlichere Nebenangebote können abgegeben werden, sofern die vorgeschlagenen Lösungen bahntechnisch zugelassen sind. Nachverhandlungen mit den Bietern sind nicht statthaft.

Hinsichtlich der Formulierung, dass die LSW "Verkehrslasten" aufzunehmen hätten, wird klar gestellt, dass es sich hierbei lediglich um den Fußgängerverkehr im Zusammenhang mit der Wartung der Wände handelt, der auf den hierfür vorgesehenen Wegen stattfindet.

Auf Nachfrage erklärt die DB Projektbau, dass der Stadt bzw. den Anwohnern keine Kosten für die Sanierung von Eisenbahnbrücken in Rechnung gestellt würden. Soweit im Erläuterungsteil von "Sanierungsmaßnahmen" die Rede ist, handelt es sich lediglich um die Arbeiten, die erforderlich sind, damit die Bauwerke die LSW aufnehmen können. Ansonsten unterliegen die Brücken regelmäßigen, fünfjährigen Kontrollen; ggf. erforderliche Instandhaltungsarbeiten gehen selbstverständlich zu Lasten der DB AG. 

Die Brücken haben generell nach Aussage der DB AG eine Restlebensdauer von mehr als 30 Jahren und entsprechen uneingeschränkt den Belastungen aus dem Bahnbetrieb. Von daher besteht aus Sicht der DB AG in nächster Zeit kein Handlungsbedarf für Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen. 

Herr Dr. Petersen merkt an, dass die Zusatzkosten für die Sonderkonstruktion an der Brücke Rosenbrook derart hoch sind, dass die Planungskosten (30 % der Bausumme) nicht mehr angemessen seien. DB Projektbau erklärt hierzu, dass derartige Kostenunterschiede in den Honorarsätzen der HOAI berücksichtigt seien, im übrigen gelte hier die mit dem EBA getroffene Vereinbarung zur Kostenteilung bei Wanderhöhungen.

In einem Teilabschnitt soll die LSW bahnlinks mit einem Abstand von 3,80 m von der Gleismitte errichtet werden. Dies sei nach Auskunft der DB Projektbau wegen der örtlichen Gegebenheiten (Umgehung von Kabelkanälen, deren Verlegung zu kostenintensiv wäre) erforderlich; ein neues Gleis sei hier nicht vorgesehen.

Angesichts der enormen Kosten (Sprungkosten) für die Sonderkonstruktionen an den Brückenbauwerken regt Herr Schröder an, die Höhe der LSW nochmals zu überdenken. Herr Wendland wird der Initiative hierzu kurzfristig Daten zur Verfügung stellen, um die Wirksamkeit einer niedrigeren Wand beurteilen zu können.

4. Lärmschutzwände

· Salomon-Heine-Weg Neubau, bahnrechts, Bahn-km 7,020-7,250 (Nr.: 2.8)

· Bebelallee  Erhöhung, bahnrechts, Bahn-km 7,250-7,400 (Nr.: 1.4)

· Inselstraße Neubau, bahnlinks, Bahn-km 7,230-7,580 (Nr.: 2.9)

Erörterung am 28.11.2007, 16.15 - 17.45 Uhr 

Zur möglichen Förderung von Lärmsanierungsmaßnahmen im Bereich Salomon-Heine-Weg siehe Nr. 3. Auf Nachfrage erklärt die DB Projektbau hierzu, dass im Falle einer Förderung durch das EBA der gesamte Bereich von Km 7,020 bis 7,250 bahnrechts betrachtet werde.

Nach Ansicht von Frau Dederding müsse die DB AG die Kosten für die Sonderkonstruktion an der Brücke über den Alsterkanal tragen, da die Brücke zu schmal sei. Die DB Projektbau widerspricht dieser Auffassung, für die es keine Grundlage gäbe. 

Zu den angegebenen Brückenlängen weist die DB Projektbau darauf hin, dass sich diese jeweils über das gesamte Brückenbauwerk incl. der Widerlager erstreckt. Des Weiteren wird erläutert, dass nach den geltenden technischen Richtlinien bei der Bemessung des Gewichts der LSW auch die Wassersättigung zu berücksichtigen sei. Diese spielt jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

Zu dem Vorschlag, die Brücken mit neuartigen Absorbern zu entdröhnen, weist die DB Projektbau darauf hin, dass derartige Verfahren derzeit nicht zugelassen seien.

Die Kosten für die 10 m lange LSW zwischen den Bahn-Km 7,240 und 7,250 bahnrechts beziffert die DB Projektbau mit 15.630 €. 

Ggf. müsse auch in Bereichen von Sonderkonstruktionen darüber nachgedacht werden, die Kosten für die Brücken zu reduzieren. In wie weit sich die Kosten für die Sonderkonstruktionen durch eine geringere Höhe minimieren lassen, könne allerdings nicht pauschal gesagt werden, dies lasse sich nur planerisch ermitteln.

Herr Dr. Brandau bittet um eine Einschätzung der Wirksamkeit der im Bereich Inselstraße vorgesehenen LSW, der Erläuterungsbericht treffe hierzu keine Aussage. Dies gelte insbesondere für den Abschnitt, wo statt des Mindestabstandes von 3,30 m ein Abstand von 4,60 m vorgesehen sei. Die DB Projektbau legt dar, dass nur die aus dem Lärmsanierungsprogramm finanzierten Wände hinsichtlich ihrer schalltechnischen Wirksamkeit bewertet worden sind. Herr Wendland wird hier in Abstimmung mit AIT kurzfristig Angaben liefern.

Es wird klargestellt, dass sich die Wand Inselstraße von Bahn-Km 7,253 bis 7,58 erstreckt, eine anderslautende Angabe in einer Übersicht der BSU ist nicht zutreffend.

Zur Bauweise der Wände berichtet die DB Projektbau ergänzend zu der Bewertung in den Erläuterungsberichten von negativen Erfahrungen mit dem Hersteller von Holzbauwänden. Die DB Projektbau wird - wie gewünscht - Alternativangebote in Holzbauweise abfordern, letztendlich sei aber die Wirtschaftlichkeit das ausschlaggebende Kriterium. Grundsätzlich rate die DB Projektbau zu Aluminiumwänden.

Generell wird festgelegt, daß auf Grund des höheren Gewichtes und der dadurch bedingten höheren Kosten auf den Brücken keine Holzelemente zur Ausführung kommen sollen.

5. Lärmschutzwände

· Niendorfer Gehege Neubau, bahnlinks, Bahn-km 4,200-4,225 (Nr. im Projektantrag: 2.1)

· Niendorfer Gehege Neubau, bahnlinks, Bahn-km 4,674-4,800 (Nr.: 2.2)


Erörterung am 29.11.2007, 9.30 - 10.15 Uhr

Herr Herfurth berichtet von erheblichen Finanzierungsproblemen für die Wand Niendorfer Gehege II. Problematisch seien insbesondere die Kosten für die LSW an der Brücke über die Niendorfer Straße.

Hinsichtlich der Wand Niendorfer Gehege I wird auf die möglicherweise begrenzte akustische Wirksamkeit der nur 25 m langen Brücke verwiesen. Wegen der relativ teuren Konstruktion an der Eisenbahnunterführung soll die Wand 5 m nach Westen verschoben werden, um auf die Sonderkonstruktion zu verzichten. Herr Wendland weist darauf hin, dass eine niedrigere, aber längere LSW möglicherweise wirkungsvoller wäre; er sagt zu, hier weitere Daten als Entscheidungsgrundlage bereit zu stellen. 

An der Brücke könnten möglicherweise LSW aus Acryl angebracht werden, da diese leichter sind und möglicherweise vom Brückengeländer, das u. U. aus diesem Grunde erneuert werden müsste, aufgenommen werden könnten. Die DB Projektbau wird dies prüfen.

6. Lärmschutzwände

· Bullenredder Neubau, bahnrechts, Bahn-km  4,280-4,500 (Nr.: 2.3)

· Bullenredder Neubau, bahnlinks, Bahn-km 6,780-7,050 (Nr.: 2.4)


Erörterung am 29.11.2007, 10.15 - 11.00 Uhr

Die DB Projektbau stellt klar, dass bei der Erhöhung von Wänden aus dem LSP auch bei Sonderkonstruktionen der mit dem EBA vereinbarte Kostenschlüssel anzuwenden ist. 

Die unterschiedlichen Schätzkosten in den drei Wandabschnitten begründet die DB Projektbau mit jeweils anderen örtlichen Gegebenheiten, so seien im westlichsten Abschnitt mehrere Passfelder zur Umgehung von baulichen Anlagen vorgesehen, die die Wand leicht verteuerten. Abgerechnet werden aber nur die auch tatsächlich entstandenen Kosten, diese können bis zur Fertigstellung auch noch Marktschwankungen unterliegen.

Sofern wegen einer fehlenden Anwohnerbeteiligung Lücken in den Wänden in Kauf genommen werden müssen, bittet die BSU um eine frühzeitige Information. Sofern durch derartige Lücken schalltechnisch ungünstige Auswirkungen zu befürchten sind, müsse könne eine städtische Beteiligung nicht erfolgen. Mögliche Probleme sollten daher frühzeitig geklärt werden. Ggf. sei auch eine spätere Entscheidung über die Wände bei entsprechender Verlagerung des Bautermins sachgerecht.

Die DB Projektbau sagt zu mit dem EBA zu klären, für das  im Plan mit der Nr. 158 versehene Haus eine größere (akustisch sinnvolle) Überstandslänge der Lärmschutzwand vorzusehen. Mit der jetzt geplanten Lärmschutzwand ist jedoch bereits eine Unterschreitung der Grenzwerte gemäß Förderrichtlinie gegeben.
Die Servicetüren in der LSW sind gemäß den geltenden Richtlinien vorgeschrieben und entsprechend geplant.

7. Lärmschutzwand

· Kollaustraße Neubau, bahnlinks, Bahn-km 5,335-6,200  (Nr.: 2.5)


Erörterung am 29.11.2007 von 11.00 - 11.30 Uhr


Auf Nachfrage von Herrn Schröder erklärt die DB Projektbau, dass im Bereich der Wand wegen eines dort verlaufenden und nicht mehr in Betrieb befindlichen Gleisabschnittes auch Gleisrückbauarbeiten auf Grund der Baufreiheit erforderlich werden. Herr Komsthöft (BSU) wird mit der DB Netz klären, ob die hierfür anfallenden Kosten aus der Ablöseberechnung herauszunehmen sind, da derartige Behelfskosten dort grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.

Leider ist es nicht möglich, ein nicht mehr genutztes Brückenelement zur Anbringung von Lärmschutzwänden zu nutzen. Die DB Projektbau hatte bereits im Vorwege erfahren, dass durch den Anlagenbetreiber vor dem Hintergrund eines möglicherweise notwendigen Rückbaus dem nicht zugestimmt wird. Insofern bleibe nur die Möglichkeit, die LSW mittels einer Sonderkonstruktion im Brückenbereich zu errichten. 

Der erweiterte Gleisabstand von 3,80 m wird als akustisch unproblematisch angesehen. Sofern der Abstand allerdings noch größer wird, in einigen Bereichen beträgt dieser zwischen 4,50 bis 6,05 m, ist allerdings zu klären, ob die LSW hier noch eine ausreichende Wirksamkeit entfaltet.

Die DB Projektbau stellt dar, dass an der Brücke Kellerbleek besohlte Schwellen eingebaut werden sollen, um das Dröhnverhalten zu reduzieren. Zu klären ist in diesem Zusammenhang, wie weit die LSW an der Brücke überragen sollen.

8. Lärmschutzwände

· Gartenstadt Alsterdorf Erhöhung, bahnlinks, Bahn-km 8,770-9,125 (Nr.: 1.6)

· Gartenstadt Alsterdorf Erhöhung, bahnlinks, Bahn-km 9,315-9,555 (Nr.: 1.7)

· Gartenstadt Alsterdorf Neubau, bahnlinks, Bahn-km 9,058-9,392 (Nr.: 2.11)

· Gartenstadt Alsterdorf Neubau, bahnlinks, Bahn-km 9,540-9,605 (Nr.: 2.12)

Erörterung am 29.11.2007, 11.30 bis 12.30 Uhr

Herr Hartmann berichtet, dass keine grundsätzlichen Probleme mit der Hamburger Hochbahn AG bestehen, so dass die LSW auch auf deren Liegenschaften errichtet werden können.

Ebenso bestehen keine Schwierigkeiten hinsichtlich der Bundesfinanzierung (Fiktiventwurf). Keine Entscheidung gebe es bislang über eine möglicherweise höhere Beteiligung der Stadt.

Da die LSW nicht auf einer Geraden verlaufen, kommt es zu Überlappungen, die allerdings auf das akustisch notwendige Minimum zu beschränken sind. Die Wände 13 und 14 aus dem LSP sollen auf 2,50 m erhöht werden. Im Übrigen ist beabsichtigt, die LSW so zu dimensionieren, dass für alle Anwohner ein Lärmpegel von 55 dB(A) nachts (incl. Schienenbonus) erreicht wird. Herr Wendland wird in Abstimmung mit AIT ermitteln, welches Betriebsprogramm hierfür erforderlich ist. 

Dominik Hluchy


